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Vorwort

Die sichere Versorgung der modernen Gesellschaft mit elektrischer Energie ist
von enormer Bedeutung. Der Bedarf an unterbrechungsfrei zur Verfiigung gestell-
tem Strom wichst bestdndig, gleichzeitig diirfen Forderungen nach Wirtschaft-
lichkeit, Effizienz, Gerechtigkeit in der Kostenverteilung und Umweltschutzbe-
lange nicht ignoriert werden. Es bedarf daher der Regulierung elektrischer Netze
als natiirliche Monopole, damit sie in diesem komplexen Spannungsfeld funktio-
nieren und ihrer Aufgabe dauerhaft gerecht werden.

Vor dem Hintergrund dieser aktuell und zukiinftig bedeutsamen Herausforde-
rungen, mit der die Regulierung der elektrischen Netze konfrontiert ist, hat die
Europdische Akademie eine interdisziplinire Forschungsgruppe ins Leben geru-
fen, um wissenschaftlich fundierte Empfehlungen zur Regulierung elektrischer
Versorgungsnetze zu erarbeiten. Die Ergebnisse der Studie sollen dabei nicht das
Ende, sondern die Basis fiir die Fortfithrung eines strukturierten und ergebnisori-
entierten Dialogs in der Wissenschaft und der Offentlichkeit sein, ganz im Sinne
eines bestdndigen Lernprozesses der Gestaltung unserer technischen Umwelt.

Der vorliegende Band ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit der
Projektgruppe, das im Verlauf von zehn Arbeitssitzungen diskutiert und erarbeitet
wurde. Dabei konnten auch Aspekte berticksichtigt werden, die im Rahmen wissen-
schaftlicher Diskussionsrunden mit externen Experten und zahlreicher Einzeldis-
kussionen mit Kollegen verschiedener Fachgebiete erértert wurden. Besonderer
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(Dortmund), Dr. Gerrit Volk (Bonn) sowie Professor Dr. Christian von Hirschhau-
sen (Dresden) und Dr. Eberhard Meller (Berlin). Dem Direktor der Europiischen
Akademie, Herrn Professor Dr. Dr. h.c. Carl Friedrich Gethmann, gilt der Dank der
Gruppe fir seine verlissliche Unterstiitzung der interdisziplindren Forschung sowie
seine konstruktiven wissenschaftlichen Anregungen.
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L Fazit, Handlungsempfehlungen und offene Fragen

Die Dynamik in der Regulierung der Elektrizitidtswirtschaft in Europa wirft eine
Vielzahl von Fragen auf, die je nach Erfahrungen und Ergebnissen mit der
Regulierung, nach Umfang der Veranderung an den gewachsenen Strukturen
oder nach den Interessen der Beteiligten sehr unterschiedlich ausfallen. Sie wer-
den aber in jedem Fall heftig und intensiv diskutiert. Diese Komplexitit gebot
dem Projektteam, die Untersuchung auf Deutschland zu fokussieren, weil sonst
bei den gegebenen Ressourcen eher oberflichliche Analysen zu erwarten gewe-
sen wiren. An Themen mangelt es trotz dieser Begrenzung gewiss nicht. In
jedem Fall ist es hilfreich, sich zunichst gewisser Grundlagen zu versichern,
bevor man die spezifischen Regulierungsfragen aus technischer, rechtlicher und
okonomischer Sicht bearbeitet. Gerade die Zwangsldufigkeiten, die sich bei
elektrischen Netzen durch physikalische GesetzmiRligkeiten ergeben, werfen
eine Reihe von Fragen auf, die in der bisherigen Diskussion nicht gentigend
Beachtung finden. So scheint das Faktum, dass Netzverluste tiberproportional
mit der Netzbelastung steigen, in der EU-Diskussion tiiber transnationale
Stromexporte weit gehend ignoriert zu werden. Auch wird das Elektrizititsver-
sorgungsnetz immer ein natiirliches Monopol bleiben und bedarf somit immer
einer Regulierung, unabhingig von den Eigentumsverhiltnissen oder der
Betriebsorganisation.

4.1 Ergebnisse aus Kapitel 2 (Grundlagen der Analyse)

Drei grundlegende Erkenntnisse sind aus dem einfithrenden Kapitel 2 hervor-
zuheben:

Die Annahme der Regulierungstheorie, dass der Regulierte einen Informati-
onsvorsprung vor dem Regulierer hat, gilt fiir die Regulierung der Elektrizitits-
versorgungsnetze in der Bundesrepublik Deutschland nur sehr eingeschrinkt,
weil die Regulierungsbehorde die Kosten der Netzbetreiber gut einschitzen
kann. Es gibt zwar unternehmensspezifische Gegebenheiten, welche die Kosten
beeinflussen und private Information des Netzbetreibers bleiben. Doch das
Ausmaf} dieser privaten Information ist schon heute gering und wird weiter
zurtickgehen. Die Regulierungsbehorde verfiigt hingegen tber detaillierte
Kenntnisse aller Netzbetreiber, woraus sie auch prizise Schlussfolgerungen iiber
einzelne Unternehmen ziehen kann. Dies wird durch moderne IT-Infrastruktur
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und Software unterstiitzt. Doch nicht nur das Ausmaf}, sondern auch die
Bedeutung der privaten Information im Regulierungsprozess nimmt ab. Je
mehr man sich in Richtung Anreizregulierung und eventuell in Zukunft einer
Yardstick-Regulierung bewegt, desto unbedeutender werden die privaten Infor-
mationen fiir die Regulierungsbehorde. Dies beruht auf der Tatsache, dass sich
die Entscheidungen immer weniger an den individuellen Kosten des Netzbetrei-
bers und immer mehr am Benchmark des Frontier-Unternehmens orientieren.
Diesen Frontier-Netzbetreiber filtert der Regulierer aus dem Vergleich mit
anderen Unternehmen mit vergleichbarer Struktur heraus. Dies setzt natiirlich
voraus, dass die Netze nicht von einem einzigen, sondern wie in Deutschland
von mehreren Unternehmen betrieben werden, die miteinander verglichen wer-
den kénnen. Bei der Analyse der Regulierung und der Prognose ihrer Wirkun-
gen ist dies immer zu beachten.

Auch wenn die gesamtwirtschaftlichen Kosten eines Stromausfalls kaum zu
quantifizieren sind, so ist es plausibel anzunehmen, dass die tatsichlichen
Stromausfallkosten des Netzbetreibers und der Netznutzer die quantifizierba-
ren Kosten um einen Faktor zwischen 50 und 100 iibersteigen. Daher ist es
gesamtwirtschaftlich rational, solange der Stromverbrauch noch wichst, eher
am oberen Ende von realistischen Prognosen zu liegen, als das Risiko von
Stromausfillen durch Unterinvestitionen einzugehen. Dies ist nicht trivial, da
der Druck der Regulierungsbehorden auf die Netzbetreiber in Richtung Kosten-
senkung geht, was zu Unterinvestitionen fithren kann.

Bislang dominierte in der Elektrizititswirtschaft der Grundsatz der ver-
brauchsnahen Erzeugung, wie z.B. bei der Braunkohleverstromung oder der
Stromgewinnung aus Wasserkraft. Dieser Grundsatz konnte aber nie vollstin-
dig befolgt werden. Zudem kommen in letzter Zeit weitere Herausforderungen
hinzu. Dazu gehort der Transport hoher Strommengen aus Windkraftwerken
von dem bevolkerungsarmen Norden in den Stiden Deutschlands. Eine neue
Dimension erreicht diese Entwicklung mit der regulativ unterstiitzten Zielset-
zung der EU-Kommission, einen Binnenmarkt fiir Strom zu schaffen und Wett-
bewerb dadurch zu induzieren, dass grofle Strommengen international auch
iiber weite Entfernungen gehandelt werden. Ein solcher Stromtransport verur-
sacht Netzausbaukosten sowie hohere Netzverluste. Die Frage, wer diese Kosten
trdgt, ist bisher noch nicht gestellt worden. Wie gezeigt sind die jetzigen Rege-
lungen weder fair noch 6konomisch und 6kologisch nachhaltig.

4.2 Ergebnisse aus Kapitel 3 (Zielkonflikte in der Netz-
regulierung)

Die Studie hat tiber die beschriebenen grundlegenden Gesichtspunkte hinaus
sechs wesentliche Grundfragen in der Netzregulierung identifiziert, die bisher
nicht oder zu wenig in der wissenschaftlichen Literatur und der Regulierungs-
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praxis diskutiert worden sind. Dort stehen gegenwirtig andere Kontroversen im
Vordergrund, etwa der Versuch der Elektrizititswirtschaft, den Status quo als
optimalen Betriebszustand zu definieren, der keine monopolistischen Ineffizie-
nen aufweist. Im Zuge der Regulierung sind folgende Zielkonflikte und Pro-
blemfelder entstanden, die in der Praxis gelost werden miissen.

Als Erstes ist die Frage zu nennen, ob Regulierer oder Regulierter die Konkre-
tisierungskompetenz bei Investitionsentscheidungen im Ubertragungsnetz hat.
Die fiir Investitionen zugrunde liegenden Nachfrageschidtzungen iiber einen
Zeitraum von acht bis zehn Jahren sind unsicher. Weder Regulierungsbehorde
noch Netzbetreiber verfiigen hier tiber einen Informationsvorsprung. Die Ana-
lyse hat ergeben, dass die Einschitzungsprirogative fiir die Stromnachfrage-
prognose als Grundlage der Investitionen beim Netzbetreiber liegt. Die Rechts-
lage kann hier als sehr eindeutig eingeschitzt werden. Dies beantwortet jedoch
nicht die Frage, ob im Regulierungssystem die Anreize so gesetzt sind, dass der
Netzbetreiber die volkswirtschaftlich richtige Entscheidung trifft. Die Anreizre-
gulierungverordnung ist in Bezug auf die Investitionsanreize wohl austariert.
Auf der einen Seite sind die Folgekosten von Stromausfillen zwar nicht interna-
lisiert, was isoliert betrachtet Anreize fiir Unterinvestitionen setzt. Auf der ande-
ren Seite konnen Netzkosten jedoch grofiziigig tiberwilzt werden, da die Versor-
gungssicherheit als vorrangiges Ziel festgeschrieben wurde. Dies wiirde fiir sich
genommen zu Uberinvestitionen fiihren. Zur effektiven Nutzung vorhandener
Ressourcen mittels unterbrechbarer Vertriage fehlen jedoch Anreize. Daher pli-
dieren wir dafiir, dem Instrument der unterbrechbaren Vertrige eine regulatori-
sche Grundlage zu geben. Denn damit konnen notwendige Abschaltungen dort
vorgenommen werden, wo der Stromausfall die geringsten Kosten verursacht.
Ein Unternehmen oder Haushalt wird nur dann einen solchen Vertrag wihlen,
wenn sein Nutzen, etwa in Form niedriger Tarife, die Kosten der Abschaltung
iiberkompensiert. Zudem gibt es dabei positive externe Effekte fir andere
Marktteilnehmer.

Unabhingig von der Rechtslage, gibt es im praktischen Regulierungsprozess
zahlreiche Interaktionen, die zu einer informellen Harmonisierung oder breite-
ren politischen Akzeptanz der Stromnachfrageprognosen der Netzbetreiber
fithren konnen. Je nachdem, ob sich das Verhiltnis zwischen Regulierer und
Regulierten eher konfrontativ oder kooperativ entwickelt, stehen den Netzbe-
treibern hierfiir unterschiedliche Optionen zur Verfiigung, die nicht nur ftr die
Durchsetzung ihrer Interessen bei der Stromnachfrage von Bedeutung sind.

Die zweite Frage lautet, ob die Anreizregulierung gentigend Impulse setzt, nicht
nur die Kosten zu senken, sondern auch Innovationen anzuregen. Innovationen
kénnen hier sowohl technische wie betriebswirtschaftliche Neuerungen sein, die
iber marginale Verbesserungen hinausgehen. In der Elektrizititswirtschaft gibt es
ein spezifisches Problem, weil Entwickler und Anwender meist zwei Unternehmen
in unterschiedlichen Branchen sind. Vor der kostenorientierten Regulierung
waren einzelne Unternehmen bereit, die Mehrkosten der ersten Anwendung zu
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tragen, obwohl alle anderen spiter hiervon profitieren. In der Anreizregulierung
wird dies ohne wirtschaftlichen Ausgleich sicher nicht mehr der Fall sein. Die 6ko-
nomische Vertragstheorie und die betriebswirtschaftliche Praxis bieten hier genii-
gend praktikable Instrumente, die auch unter den Bedingungen der Anreizregulie-
rung profitable Innovationen erlauben. Die ARegV setzt das Konzept einer Erlos-
obergrenzenregulierung hinsichtlich Innovationen nicht konsequent um, da
einerseits die genehmigten Erlose nicht vollstindig von den individuellen Kosten
entkoppelt sind und andererseits bestimmte Innovationskosten auf die Netznut-
zungsentgelte tiberwilzt werden konnen. Es wird empirisch zu untersuchen sein,
ob sich neue Kooperationen entwickeln und fiir entsprechende Innovationen im
Netzbetrieb sorgen. Unseres Erachtens wird dieser Frage derzeit zu wenig Auf-
merksamkeit geschenkt.

Die dritte Frage bezieht sich auf die Sicherstellung der Versorgungsqualitdt in
den Elektrizititsversorgungsnetzen. Gerade bei hohem Regulierungsdruck zu
Kostensenkungen konnte ein vortibergehend leichter Weg darin bestehen, die
Qualitdtsstandards der Stromversorgung abzusenken und damit frither oder spi-
ter hohere Stromausfille hinzunehmen. Dies ist gesamtwirtschaftlich uner-
wiinscht. Dieses Risiko kann man hinsichtlich der Versorgungsqualitit als gering
einschitzen, da der Gesetzgeber ihr den Vorrang vor wirtschaftlichen Uberlegun-
gen gegeben hat. Unverstdndlich ist allerdings, dass die Bundesregierung die von
der Bundesnetzagentur vorgeschlagenen Strafzahlungen fiir eine tberdurch-
schnittlich schlechte Versorgungs- und Servicequalitit in der Anreizregulierungs-
verordnung gestrichen hat. Insbesondere im Bereich der Servicequalitit wire dies
ein praktikables Instrument, um fehlende betriebswirtschaftliche Anreize, haf-
tungsrechtliche Sanktionen oder Kosteniiberwilzungsmechanismen zu kompen-
sieren. Dies ist ein falsches Signal und sollte im weiteren Prozess korrigiert werden.

Die vierte Frage betrifft die Koordination zwischen Stromerzeugung und Netz-
betrieb. Standortentscheidungen, die frither bei den Energieversorgungsunter-
nehmen unternehmensintern in Abstimmung von Netz und Kraftwerk erfolgten,
kénnen jetzt vor dem Hintergrund des Unbundlings zu Konflikten fiihren, da der
optimale Standort fiir den Kraftwerksbetreiber und die optimale Netzkonfigura-
tionen nicht deckungsgleich ist. Dies gilt unabhingig davon, ob das Energieversor-
gungsunternehmen Eigentiimer der Netze ist.

In der Gesamtschau rdumt der Gesetzgeber den erzeugerseitigen Interessen
gegeniiber den netzwirtschaftlichen Belangen eindeutig den Vorrang ein. Dies
wird durch spezialgesetzliche Regelungen fiir regenerative Energiequellen und
Kraft-Wirme-Kopplungsanlagen mit den dkologischen Vorteilen dieser Stromer-
zeugung begriindet. Schwieriger ist die rechtspolitische Begriindung fiir den Vor-
rang neuer (fossiler) Kraftwerke, weil deren Betreiber damit faktisch von Netzaus-
baukosten freigestellt werden. Auch jenseits dieser Spezialregelungen ist die Posi-
tion der Netzbetreiber schwach, den Erzeuger an den von ihnen verursachten
Netzausbaukosten zu beteiligen oder auf andere Standortmdoglichkeiten zu ver-
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weisen. Dies ist dabei keinesfalls nur ein Thema fiir Ubertragungsnetzbetreiber.
Durch die zunehmende Dezentralisierung der Stromerzeugung konnen diese Pro-
bleme auch bei Verteilnetzen auftreten.

Durch die gesetzgeberische Entscheidung, den Erzeuger von der Kostenlast
auflerhalb der Anschlusskosten zu befreien, verstirken sich die Anreize, Standorte
ohne Beriicksichtigung der netzwirtschaftlichen Kostenentwicklung zu planen
und zu realisieren. Da die Netzkosten rund ein Drittel des gesamten Strompreises
ausmachen, kann eine Standortwahl, die vorrangig kraftwerksseitige Interessen
berticksichtigt, zu steigenden Energiepreisen fithren. Auch wenn die Regulierungs-
behorde an die Standortentscheidung der Erzeuger und dadurch induzierte Aus-
baukosten gebunden ist, stellt sich doch die Frage nach der Konsistenz der Anreiz-
regulierung. Die Effizienzgrenze des Frontier-Unternehmens wird durch Bench-
marking und Referenznetzanalysen ermittelt. Durch die Verteilung der
Kraftwerksstandorte kommt hier eine zusitzliche Variable in die Regulierung, die
zum einen auflerhalb der Verantwortung der Netzbetreiber liegt und deren Kosten
zum anderen vermutlich nur schwer quantifizierbar sind. Die daraus resultieren-
den Diskussionen zwischen Bundesnetzagentur und Netzbetreibern vermag man
sich leicht vorzustellen. Vermutlich wird es praktisch sehr schwierig sein, belast-
bare Kriterien und Messungen fiir entfernungsabhingige und netzoptimale
Stromeinspeisungen zu finden, die einen gesamtwirtschaftlich kostenminimalen
Strompreis ermoglichen wiirden. Als 6konomisches Lenkungsinstrument bieten
sich Auktionen an, mit denen Engpisse im Elektrizititsversorgungsnetz mittelfris-
tig bewirtschaftet und bepreist werden konnten. Vergleichbare Auktionen von
Netziibertragungsrechten werden schon jetzt an den deutschen Grenzkuppelstel-
len genutzt. Aktuelle Studien fiir die Europdische Union gehen klar in die Rich-
tung einer stdrkeren Nutzung von Auktionen.

Damit kommen wir zur finften Fragestellung. Die netzwirtschaftlichen Impli-
kationen aus der Dominanz der Stromerzeuger bei der Standortwahl verstirken
sich erheblich, wenn man die Konzeption der Europdischen Union in Betracht
zieht, den Wettbewerb fiir Strom im Binnenmarkt iiber Stromexporte zu stimulie-
ren. Deutschland ist aufgrund seiner geografischen Lage ein Transitland. Unsere
Analyse hierzu hat ergeben, dass die gegenwirtigen Regulierungsbestimmungen
den Stromexport und den damit verbundenen Transit subventionieren sowie die
Kosten den nationalen Netznutzern aufbiirden. Das Argument der Européischen
Union, damit den Wettbewerb zu fordern, tiberzeugt nicht. Wettbewerb ist kein
Ziel an sich. Er ist nur dann vorzugswiirdig, wenn er zur effizienten Nutzung von
knappen Ressourcen fiihrt. Voraussetzung ist, dass die Kosten von externen Effek-
ten den Verursachern zugerechnet werden. Im konkreten Fall heif3t das, dass die
zusitzlichen Netzinvestitions- und Netzbetriebskosten den Stromexporteuren
und -abnehmern zugerechnet werden miissten. Dies muss durch geeignete Rah-
menbedingungen wie der Netzregulierung erreicht werden. Stattdessen verzerrt
die Regulierung die Kostenzuordnung zugunsten der auslindischen Netznutzer
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und begiinstigt einseitig den weitrdumigen Stromexport. Dadurch werden die
Ubertragungsverluste steigen. Dass die Europdische Union die Kosten fiir den
hoheren Transit zusitzlich mit Zuschiissen zu Kuppelstellen und Netzausbau for-
dern will, verschirft die ordnungspolitische Situation, da so die Steuerzahler den
Stromexport subventionieren. Teilweise wird das Problem dadurch verursacht,
dass Kosten in Netzen schwierig zu bewerten und zuzuordnen sind, zumal die
physikalischen Lastfliisse von den vertraglichen Beziehungen abweichen. Aber es
besteht keine Notwendigkeit, dieses Zuordnungsproblem zu einem Allokations-
problem werden zu lassen. Das Zuordnungsproblem sollte man nicht dadurch
verschérfen, dass die Finspeiser von den Netznutzungskosten oft freigestellt sind
oder nur einen geringen Betrag zahlen und die Netznutzungsentgelte entfer-
nungsunabhingig kalkuliert werden. Im Rahmen dieser Untersuchung wird kein
detaillierter Vorschlag unterbreitet, aber dazu geraten, weitere Forschungen und
Uberlegungen zu diesem Problem anzustellen. Dabei kommt es weniger auf per-
fekte Losungen als vielmehr auf praktikable Ansdtze an, die die bisherige Subven-
tionierung von Stromexporten wenigstens naherungsweise autheben. Ankniip-
fend an die Uberlegungen hinsichtlich der Standortwahl der Kraftwerke, sind
Auktionen insbesondere unter Berticksichtigung der internationalen Thematik
geeignet. Im Lichte dieser Erorterungen werden langfristige Vertrige durchaus
positiv bewertet, weil sie vermutlich nicht so starke wettbewerbshemmende Wir-
kungen haben, wie dies insbesondere von der EU-Kommission unterstellt wird.
Dagegen konnen langfristige Vertrige den Zielkonflikt zwischen langfristigen
Investitionen und kurzfristigen Transaktionen durchaus entschirfen.

Die sechste Frage betrifft das Ownership Unbundling, welches heftig und kon-
trovers diskutiert wird, seitdem die EU-Kommission das Konzept durchsetzen
will, um den ihrer Meinung nach unzureichenden Wettbewerb im Strommarkt zu
stimulieren. Hierzu ergeben sich einige neue und bisher vernachlissigte Aspekte in
der oft sehr interessengebundenen Diskussion. Einmal zeigt sich, dass keine der
vorher erorterten fiinf zentralen Fragen zur Regulierung des natiirlichen Netzmo-
nopols in der Elektrizititswirtschaft durch ein Ownership Unbundling gelost
wird. In manchen Feldern ist eher eine Verschlechterung zu befiirchten, etwa bei
der starken Stellung, die die Regulierungsbehorde tiberall dort hat, wo sie unab-
hingige Netzbetreiber vergleichen kann. Ownership Unbundling wird wie in
GrofSbritannien eher zu nationalen, zum Teil auch tberregionalen Monopolen
fithren oder diese noch verfestigen wie in Frankreich. Es ist aber auch kein prinzi-
pieller Fehler in der Form der Regulierung erkennbar, der die Vermutung begriin-
den konnte, dass die derzeitigen Regulierungsinstrumente nicht den diskriminie-
rungsfreien Wettbewerb vor und hinter dem Netz gewdhrleisten konnten. Viel-
mehr sind, zumindest in der Bundesrepublik Deutschland, zunichst die
Erfahrungen mit der ab 1.1.2009 giiltigen Anreizregulierung abzuwarten und
bestimmte Detailkorrekturen durchzufiihren. Probleme, etwa der Verzicht auf
Strafzahlungen bei iiberdurchschnittlich schlechter Stromversorgungsqualitiit, lie-
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gen oft nicht im System begriindet, sondern in den vorgelagerten ordnungspoliti-
schen Entscheidungen.

Insgesamt zeigt sich, dass eine einfache und grundsitzlich positiv zu bewer-
tende Idee wie der liberalisierte europidische Strom-Binnenmarkt zahlreiche Ziel-
konflikte und Probleme in der praktischen Umsetzung verursacht. Die Untersu-
chung fokussierte sich auf das Netz, aber am Rande ist klar geworden, dass der
grofSrdumige Stromtransport, den die Européische Union faktisch fordert, in Kon-
flikt mit der Mobilisierung regenerativer Energiequellen steht. Dabei fallen Erzeu-
gung und Verbrauch nicht so weit auseinander, dass dadurch massive und grenz-
iberschreitende Stromexporte induziert wiirden. Ein regionaler Ausgleich ist in
der Regel ausreichend.

4.3 Handlungsoptionen und Empfehlungen

Insgesamt lassen sich aus den Erorterungen die folgenden Handlungsempfeh-
lungen ableiten:

— Die Regulierung sollte sich so ausrichten, dass die Investitionen am oberen
Rand realistischer Prognosen vorgenommen werden. Grund sind die hohen
gesamtwirtschaftlichen Kosten eines Stromausfalles, die nicht beim Netzbe-
treiber internalisiert werden kénnen. Daher sollten auch die von der Bundes-
netzagentur vorgeschlagenen Strafzahlungen fiir tberdurchschnittlich
schlechte Versorgungsqualitit, entgegen der Entscheidung der Bundesregie-
rung, mit der Anreizregulierung eingefiihrt werden.

— In die Verordnung zur Anreizregulierung sollten Bestimmungen aufgenom-
men werden, die das wirksame Instrument von unterbrechbaren Vertrigen
auch jenseits des Krisenfalles erméglichen und besonders hohe und ver-
meidbare Belastungen der Netze verhindern.

— Da die Anreizregulierung das Konzept einer Erlosobergrenzenregulierung
hinsichtlich notwendiger Innovationen nicht konsequent umsetzt, ist die
empirisch zu untersuchende Frage, ob und wie sich in der Elektrizitatswirt-
schaft neue Kooperationen zwischen Entwickler und Anwender enwickeln,
von grofler Bedeutung und sollte im Fokus der aktuellen und kiinftigen
Beobachtung stehen.

— Zur Sicherstellung der Servicequalitit stellen Strafzahlungen fiir unterdurch-
schnittlich gute Qualitit ein probates Mittel dar und sollten in die Anreizre-
gulierungsverordnung aufgenommen werden.

— Der Grundsatz der verbrauchernahen Erzeugung ist nach wie vor ckono-
misch wie 6kologisch sinnvoll und mit dem Vorrang regenerativer Energie-
quellen weit gehend kompatibel. Die direkte und indirekte Subventionierung
von nicht netzoptimalen Kraftwerksstandorten und des Stromexports droht
das Ziel einer gesamtwirtschaftlich kostengiinstigeren Stromerzeugung zu
gefahrden, da Effizienzgewinne bei der wettbewerblich organisierten Strom-



210 4 Fazit, Handlungsempfehlungen und offene Fragen

erzeugung durch Mehrkosten im Netzausbau und Netzbetrieb tiberkompen-
siert werden konnen. Die bisherigen Kalkulationsvorschriften fiir Netznut-
zungsentgelte sind daher durch Entfernungspauschalen zu ersetzen, die den
Stromerzeuger angemessen an den Netzkosten beteiligen.

Die Regulierung des natiirlichen Netzmonopols in der Elektrizitatswirtschaft
stellt einen Lernprozess dar, der sich wohl iiber ein Jahrzehnt hinziehen wird.
Die Pluralitit der Ansitze in den europiischen Mitgliedstaaten ermdoglicht
ein intensives Lernen voneinander. Allerdings muss dieser Austauschprozess
organisiert und wissenschaftlich untermauert werden. In dieser Zeit sollten
Veridnderungen in den Rahmenbedingungen und grundlegenden Konzeptio-
nen vermieden werden, soweit es sich um keine Korrekturen von systemim-
manenten Fehlentwicklungen oder unvorhergesehenen politischen Priori-
tatsentscheidungen mit erheblichen negativen Auswirkungen handelt. Dies
ist einer der Griinde, warum wir das Ownership Unbundling fir die abseh-
bare Zukunft ablehnen.

4.4 Offene Fragen

Zu den offenen Fragen, die im Rahmen dieser Untersuchung nicht geklart wer-
den konnten, aber fiir eine effektive Regulierung wichtig sind, gehoren:

Wie sehen praktikable Modelle von Entfernungspauschalen fiir Netzentgelte
unter Einbeziehung der Stromerzeuger genau aus?

Es ist empirisch zu beobachten, ob sich neue Innovations-Modelle in der
elektrischen Netzwirtschaft durchsetzen oder welche Blockaden es gibt, die
zu einer suboptimalen Innovationsrate fithren.

Wie ist ein 6ffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen Netzbetreiber und Regu-
lierungsbeh6rde im Detail auszugestalten, und welche Abwigungen sind
dabei vorzunehmen?

Wie ist das dkonomische Instrument der Auktionen weiterzuentwickeln,
und wie konnen die verschiedenen Varianten derart getestet werden, so dass
es unter den institutionellen und technischen Gegebenheiten in Deutschland
und Europa moglich ist, Auktionen auch jenseits der bisherigen partiellen
Anwendung bei Grenzkupplungsstellen verstirkt anzuwenden?
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the mind of stakeholders (2006), Managing Complexity in Global Organizati-
ons (2007), Corporate Governance — Concepts and Cases (forthcoming early
2008).

Ulrich Biidenbender, Professor Dr. iur., geb. 1948, Studium der Rechtswissen-
schaften an der Universitit Bonn. 1. Juristisches Staatsexamen 1971, anschlie-
Bend ein Jahr wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut fiir Zivilprozessrecht
und Promotion. 1975 Assessor-Examen. Bis 1998 bei der RWE AG titig,
zunichst als Justitiar im Rechtsbereich, spiter als Personaldirektor, seit 1991 als
Vorstandsmitglied. 1995 Habilitation an der Universitidt Koln und Lehrbefugnis
fiir Biirgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Zivilprozessrecht. 1998 Ruf auf die
C4-Professur fiir Biirgerliches Recht, Energiewirtschaftsrecht und Arbeitsrecht
an der Technischen Universitdt Dresden unter Beibehaltung der Honorarpro-
fessur an der Universitit Essen.
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ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von PDF/X-3:2002-kompatiblen Adobe PDF-Dokumenten. PDF/X-3 ist eine ISO-Norm für den Austausch von grafischen Inhalten. Weitere Informationen zum Erstellen von PDF/X-3-kompatiblen PDF-Dokumenten finden Sie im Acrobat-Handbuch. Erstellte PDF-Dokumente können mit Acrobat und Adobe Reader 4.0 oder höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 214.299 Höhe: 300.614 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1800 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: PDF/X-3 (kompatibel mit Acrobat 4.0)
     Wenn nicht kompatibel: Fortfahren
Wenn kein Endformat- oder Objekt-Rahmen festgelegt ist:
      Links: 0.0 Rechts: 0.0 Oben: 0.0 Unten: 0.0
Wenn kein Anschnitt-Rahmen festgelegt ist:
     Anschnitt-Rahmen auf Medien-Rahmen festlegen: Ja
Standardwerte, sofern nicht im Dokument festgelegt:
     Profilname für Ausgabe-Intention: Europe ISO Coated FOGRA27
     Kennung der Ausgabebedingung: FOGRA27
     Ausgabebedingung: 
     Registrierung (URL): http://www.color.org
     Überfüllung: "False" eingeben

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


260 Autorenverzeichnis

Eberhard Feess, Professor Dr. phil., Diplom in Soziologie 1986 und Diplom in
Wirtschaftswissenschaften 1987 an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universitit,
Frankfurt am Main. 1989 Promotion in Soziologie. Seit 1987 Mitglied des Insti-
tutes ,Environmental Economics and Management” an der European Business
School (EBS) in Oestrich-Winkel. 1993 Habilitation in Wirtschaftswissenschaf-
ten. Inhaber des Lehrstuhls fiir Volkswirtschaftslehre, an der European Business
School in Oestrich-Winkel (1993-1996) und an der Johann-Wolfgang-Goethe-
Universitit, Frankfurt am Main (1996-2001). 1999 Gastwissenschaftler an der
New York University Law School. Seit 2001 Lehrstuhlinhaber fiir Volkswirt-
schaftslehre (Mikrookonomie) an der RWTH Aachen. Gastprofessor an der
Massey University, Auckland, Neuseeland.

Dieter Nelles, Professor Dr.-Ing., 1962 Ing.-grad. an der Ingenieurschule Frank-
furt/Main, Studium der Elektrotechnik an der Technischen Hochschule Darm-
stadt, 1966 Diplom (Dipl.-Ing.), 1972 Promotion an der Technischen Universi-
tdt Berlin mit der Arbeit,Der Einsatz von kurzzeitig eingeschalteten Reihenkon-
densatoren und Lastwiderstinden zur Verbesserung der Dynamischen Stabilitit
in der Energietibertragung. 1966—1972 Entwicklungsingenieur in der Tech-
nisch-Wissenschaftlichen Abteilung bei AEG-Telefunken, Frankfurt/Main.
1972-1981 Leiter dieser Abteilung. 1982—2004 Professor fiir elektrische Energie-
versorgung im Fachbereich Elektrotechnik der Universitit Kaiserslautern. For-
schungsschwerpunkte: Netzdynamik und Netzschutz.

Weiterhin haben mitgewirkt:

Dipl.-Kfm. Christoph Adamczyk, IMD International (International Institute for
Management Development), Ch. de Bellerive 23, 1001 Lausanne, Schweiz

Dr. Ruth Kliiser, Dipl.-Chem., Europidische Akademie zur Erforschung wissen-
schaftlich-technischer Entwicklungen Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH, Wil-
helmstrafle 56, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ass.iur. Karoline Mitzig, Technische Universitit Dresden, Helmholtzstraf3e 10,
01062 Dresden

Dipl.-Kff. Mirja Schwabe, Rheinisch-Westfilische Technischen Hochschule
Aachen, Templergraben 64/11I1, 52062 Aachen



